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A Rechtsgrundlagen         

 

 

1. Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

 
 

2.  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert worden ist 

 

3.  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 

4.  Planzeichenverordnung (PlanzV) 

 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I 

S. 1057) geändert worden ist 

 

5.  Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 

2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375) geändert worden ist 

 

6. Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

 

vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch Art. 39b Abs. 20 des Gesetzes vom 15. 

Mai 2018 (GVBl. S. 230) geändert worden ist 

 

7.  Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 

2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 260) geändert worden ist 
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B SATZUNG            

 

 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 

15. Mai 2018 (GVBl. S. 260) geändert worden ist, Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung(BayBO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des 

Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375) geändert worden ist, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 

(PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Oy-Mittelberg ge-

mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, folgende Einbeziehungssatzung ăKressen-Westò in der Fassung vom 

16.07.2018 in öffentlicher Sitzung am 16.07.2018 beschlossen. 

 

 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung betrifft die Teilflächen (TF) mit der FI.-Nr. 1746, 

1748, 1749 und 1821 der Gemarkung Mittelberg, die bisher dem Außenbereich zugeordnet war. Die genaue 

Größe ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil vom 16.07.2018.  

 

 

§ 2 Zulässigkeit von Bauvorhaben 

 

Die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb des in § 1 festgelegten Geltungsbereiches der Einbeziehungs-

Satzung ăKressen-Westò richtet sich nach den in der Einbeziehungs-Satzung getroffenen Festsetzungen und 

örtlichen Bauvorschriften, im Übrigen nach § 34 BauGB. Sobald für das Gebiet des gemäß § 1 festgelegten Gel-

tungsbereiches ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt 

gemacht wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB. 

 

 

§ 3 Bestandteile der Satzung 

 

Die Einbeziehungssatzung ăKressen-Westò besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 16.07.2018 

Der Einbeziehungssatzung wird die Begründung vom 16.07.2018 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des Art.79 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 

Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geld-

bußen bis zu 100.000,-ú (fünfhunderttausend Euro) belegt werden. 

 

 

§ 5 In-Kraft-Treten 

 

Die Einbeziehungssatzung ăKressen-Westò der Gemeinde Oy-Mittelberg tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-

chung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB). 

 
 
 
 
 

Oy-Mittelberg, den ééééééééééé. 

Gemeinde Oy-Mittelberg 

 

 

 

 

_________________________________   Dienstsiegel 

Theo Haslach, Erster Bürgermeister 
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C  Planungsrechtliche Festsetzungen    

 

1.   Nutzungsschablone für die Festsetzungen  

 
 

Für den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich gelten jeweils die in der 

Schablone zusammengefassten Festsetzungen: 

 
 
 
 
 
 

2. Traufhöhe 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB;)  

 

 Bestimmung der TH in Meter:  

Abstand Rohfußboden bis Schnittpunkt der Außenwandflucht mit der Dachhaut (die frei-

gelegte Garagenzufahrt im Kellergeschoss bleibt unberücksichtigt. 

 

 

3.   nur Einzelhäuser zulässig 

 

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs.2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanzV; siehe Nutzungsschab-

lone); 

 
 

 

4. Baugrenze 

 

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 und § 31 Abs.1 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanzV; 

siehe Planzeichnung); 

 

 

5.  Straßenverkehrsfläche 

 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

 

 

 

6. Zu pflanzender Baum  

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

Pflanzgebot: einheimischer Laubbaum 
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7. Zu pflanzende Sträucher 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

 

Pflanzgebot: einheimische Sträucher 

 
 

8. Zu erhaltender Baum  

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

Bäume sind zu erhalten und bei Abgängigkeit nach zu pflanzen 

 
 

9. Private Grünfläche zur innerörtlichen Durchgrünung  

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

Innerhalb dieser Fläche gilt generelles Bau- und Einfriedungsverbot, geschlossene He-

cken sind innerhalb dieser Fläche ebenfalls nicht zugelassen. Versiegelungen jeglicher 

Art sind ebenfalls untersagt. 

 

10. Umgrenzung von Flächen mit Festsetzungen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB; Nr. 13.1. PlanzV; siehe Planzeichnung); 

Innerhalb dieser Fläche sind mindestens drei Obstbäume (Hochstämme) zu pflanzen. 

Bei der Obstsortenauswahl sollte auf feuerbrandtolerante Obstsorten geachtet werden, 

die in der Liste der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau aufgeführt sind. 

Diese Liste erhalten Sie unter folgender Adresse: 

http://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/landespflege/dateien/feuerbrandtolerant.pdf 

Der bestehende Birnbaum ist zu erhalten und bei natürlicher Abgängigkeit mit gleicher 

Sorte nach zu pflanzen. Darüber hinaus ist die Fläche nur zweimal zu mähen, das erste 

Mal frühestens ab 15. Juni, es besteht Düngeverbot, ausgenommen der Baumscheiben. 

Innerhalb dieser Fläche besteht Bauverbot mit Ausnahme von Bienenhäusern. 

 

11. Baudenkmal 

 

(§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB; Nr. 14.3 PlanzV; siehe Planzeichnung); 

 

 

 

12. Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und  

 Nebenanlagen 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 u. 14 BauNVO; Nr. 15.3 PlanzV; siehe Planzeichnung);  

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb derart festgesetzter Flächen zulässig. 

Garagen sind ins Hauptgebäude zu integrieren. 
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13. mit Geh- und Fahrtrechten zu belastende Flächen 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB; Nr. 15.5 PlanzV; siehe Planzeichnung); 

zu Gunsten Flur-Nr. 1746 

 
 

 

 

14. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanzV; siehe Planzeichnung)  

 der Einbeziehungssatzung 
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D  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß  

  § 9 Abs. 4 BauGB        

 

1. Inkraftsetzung der Abstandsflächen 

 

Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauordnung (BayBO).  

(Art.6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

 

 

2. Höhenlage 

 

Für die Höhenlage der ersten Nutzungsebene wird eine Fertigfußbodenhöhe festgesetzt in 

Meereshöhe über Normalnull, die vor Baubeginn von der Gemeinde nochmals abgenommen 

wird (Schnurgerüst OK FFB EG).  

 

 

3. Firstrichtung 

  

 Die in der Planzeichnung eingetragene Firstrichtung ist bindend. 

 

 

 4. Dachformen, Dachgauben 

 

Es sind nur Satteldächer zulässig. Zum Zweck eines Dachausbaues sind in Rücksichtnahme 

auf das Baudenkmal keine Dachaufbauten zugelassen. Quergiebel, Widerkehr und Zwerchgie-

bel und negative Dacheinschnitte sind ebenfalls nicht zugelassen. Neben der festgesetzten 

Dachform sind für untergeordnete Bauteile (z. B. Eingangsüberdachungen etc.) andere Dach-

formen möglich. (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

 

 

5. Dachneigung 

 

18-20° zugelassene Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene des Daches (in 

Altgrad) als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des Hauptgebäudes sowie für geneigte 

Dächer von Garagen. (Art. 81 Abs.1 Nr.1 BayBO) 
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6. Einfriedungen 

 

Einfriedungen sind nur als Holz- oder Metallzäune oder als Hecken (Nadelholzhecken aus-

genommen) zulässig. Metallene Geflechtzäune oder Stabgitterzäune sind ausgeschlossen. 

Als max. Höhe sind 1,20 m für Zäune und 1,60 m für Hecken zugelassen. Bei Heckenpflan-

zungen ist ein Abstand von 70 cm zum öffentlichen Straßenraum einzuhalten (Stammmitte). 

Sockel und Stützmauern auf der Grenze sind unzulässig. Zäune müssen zum Gelände hin ei-

nen Abstand von mind. 0,12 m zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. Gabio-

nenwände sind generell untersagt. (Art. 81 Abs.1 Nr. 5 BayBO). 

 
 

7. Anzahl der Stellplätze 

 

Für die Stellplatzermittlung gelten zwei Stellplätze pro Wohneinheit. 

(Art. 81 Abs.1 Nr. 4 BayBO). 

 

 

8. Gestaltung der unbebauten Flächen 

 

Freilegungen zur Belichtung des Kellergeschosses (Lichtgräben) sind mit Ausnahme der Ga-

ragenzufahrt nicht zulässig. Unbebaute Flächen sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Hö-

hendifferenzen können durch natürliche Geländeverzüge, Natursteinmauern bis zu 1,0 m Hö-

he oder Böschungen ausgeglichen werden. (Art. 7 Abs.1 Nr.2 und Art. 81 Abs. 5 BayBO). 

 

 

9. Fassadengestaltung 

 

Die Westfassade und die Nordfassade sind im Obergeschoss mit einer unbehandelten Holz-

verkleidung zu versehen. Auf der Ostseite sind Fensterläden anzubringen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 

1 BayBO). 

 
 

10. Niederschlagswasser 

 

Das Niederschlagswasser ist vorrangig flächenhaft über die Grasnarbe oder in Mulden bzw. 

Rigolen zu versickern, sofern dies der Untergrund zulässt. Die technischen Anforderungen 

für die Versickerung sind in den DWA-Regelwerken M 153 und A 138 geregelt.  

Bei Entwässerungsflächen kleiner 1000 m² ist ggf. eine erlaubnisfreie Einleitung unter Be-

achtung der NWFreiV in Verbindung mit den technischen Richtlinien TRENGW (Grundwas-

ser) möglich. 

Falls das Niederschlagswasser aufgrund des anstehenden Untergrundes nicht versickert 

werden kann, ist es der gemeindlichen Niederschlagswasserkanalisation zuzuleiten. Die 

technischen Anforderungen für die Einleitung sind in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 

geregelt. 
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11. Wildabfließendes Wasser / Starkregenabflüsse 

 

Das Planungsgebiet liegt deutlich im Hangbereich. Bei der Erschließungsplanung und der 

Planung der einzelnen Bauvorhaben ist deshalb auf die Gefahr von wild abfließendem Was-

ser bei lokalem Starkniederschlag zu achten. Dies gilt insbesondere auch bei der Planung 

von Kellerabgängen, Kellerfenstern und Lichtschächten, sowie Haus- und Terrasseneingän-

gen. 
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E Hinweise           

 

1 Altlasten/Bodenaushub 

 

Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, 

Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.a.) ist das Landratsamt Ostallgäu und das 

Wasserwirtschaftsamt Kempten unverzüglich zu benachrichtigen. 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrecht-

lichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen, entsprechende Nachweise 

sind zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. 

 

2 Bodendenkmalpflege  

 

Art. 8 Abs. 1 DSchG 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 

sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der 

Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gerührt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten be-

freit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf-

grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 

Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 

der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-

genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das 

Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten 

Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten,  Tel. 08271/8157-0; Fax 08271/8157-50; E-Mail: 

DST_Thierhaupten@.blfd.bayem.de oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

 

3 Immissionen 

 

Die von der Landwirtschaft ausgehenden Geruchs- und Lärmimmissionen sind ortsüblich 

und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung unvermeidbar und müssen deshalb nach 

§ 906 BGB hingenommen werden. Die bei der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-

schaftlichen Grünlandflächen entstehenden Beeinträchtigungen in Form von Lärm, Staub 

und Geruch sind unvermeidlich und müssen geduldet werden. Dazu gehören die Ausbrin-

gung von organischem Dünger, der Weideviehhaltung und der Futterernte. 

 

4 Oberflächenwasser 

 

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist regelkonform über die Gras-

narbe zu versickern. Falls Sickereinrichtungen erforderlich werden kann ein Überlauf von Si-

ckereinrichtungen an die Regenwasserkanalisation des Verbandes angeschlossen werden. 

Falls Rückhaltespeicher mit Drossel errichtet werden, sind diese nach dem Arbeitsblatt A 

117 der DWA zu bemessen. Eine Gefährdung durch wild abfließendes Wasser von der jen-

seits der Straße angrenzenden Hangfläche kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die Oberflächen der ebenerdigen Stellplätze sind versickerungsfähig auszugestalten. Terras-

sen sind breitflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. (Art. 81 Abs.1 Nr. 4 BayBO). 
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GEMEINDE OY-MITTELBERG LANDKREIS OBERALLGÄU 

 

 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 

 

zur Einbeziehungssatzung gemªÇ Ä 34 Abs. 4 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) f¿r das Gebiet ăKressen-

Westò in der Fassung vom 16.07.2018. 

 
 

1 ANLASS 

 

Die Gemeinde Oy-Mittelberg möchte dem Wunsch eines Grundstückseigentümers zur Errichtung eines Einfami-

lienhauses mit Garage entlang der Straße von Oy nach Mittelberg im Sinne einer Abrundung des Siedlungskör-

pers nachkommen. Hierzu muss ein bisher im Flächennutzungsplan als Außenbereich ausgewiesener Bereich 

als Baufläche in den Zusammenhang bebauter Ortsteile einbezogen werden. Bei dem Bauwerber handelt es sich 

um die Besitzerfamilie des benachbarten Baudenkmals, also um die Befriedigung des organischen Bedarfes aus 

dem Ort. 

 
Blick von Westen 

Das regional bedeutende Baudenkmal steht zum großen Teil leer und wird periodisch als Jagdhaus genutzt. Die 

Gemeinde hat dem Besitzer im Vorfeld mitgeteilt, dass vor einer Ausweitung in den AuÇenbereich (ăFlªchenspa-
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ren in Bayernò) gepr¿ft werden sollte, ob nicht das Baudenkmal f¿r Wohnzwecke nutzbar gemacht werden kann. 

Dies wurde eingehend untersucht und festgestellt, dass dies zu starken Eingriffen in die Substanz führen würde. 

Denkmalgerechter ist weiterhin die Nutzung als Jagdhaus, da hierfür die Deckenhöhen und der Standard ausrei-

chend sind. Eine grundlegende Reparatur des Denkmals (Dach, Putz Fassade, Unterfangung wo statisch nötig) 

wurde dennoch auch für diese Nutzung zugesichert. 

 

 

 
Benachbartes Baudenkmal, Ausschnitt aus aufgestellter Infotafel 

 

 

 

 

 

Aus diesen Gründen möchte die Gemeinde ein Baufeld ausweisen, das die städtebauliche Wirkung des Einzel-

denkmals möglichst wenig stört. Gleichzeitig sollen hohe Ansprüche an die gestalterische Einbindung des neu-

en Baukörpers in den Kontext gestellt werden. 
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Architekturmalerei, Pilaster mit Diamantquaderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudenkmal Kressen Nr. 10 von Nordosten 
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2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

 

Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den Zielen des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2013 so-

wie des Regionalplanes Region Allgäu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsgültiger Flächennutzungsplan 

 

Laut oben abgebildetem Flächennutzungsplan liegt die zu überplanende Fläche im Außenbereich und grenzt an 

eine gemischte Baufläche an. Als Gebietscharakter wäre demnach eine gemischte Baufläche festzusetzen.  

Im Zuge der nächsten Flächennutzungsplanänderung ist dieser Bereich redaktionell nachzuführen. In Kressen 

sind innerörtliche Grünflächen und Obstwiesen als charakteristisches Element ausgewiesen. Eine entsprechende 

Festsetzung als innerörtliche Grünfläche ist daraus abzuleiten, damit keine Baulücke entsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von Norden auf den gegenüberliegenden Ortseingang mit Trafostation, Garagen und Infotafel. 

 

Auf der südlichen Straßenseite gegenüber dem geplanten Baufeld bestehen eine Trafostation und eine Doppel-

garage, die den Auftakt am Ortsteingang bilden. Diese befinden sich gegenwärtig noch im Außenbereich.  
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3. STÄDTEBAU  

 

Als Gebietscharakter wäre aufgrund der noch vorhandenen Durchmischung mit Land- und Forstwirtschaft ein 

Mischgebiet festzusetzen. Der Nutzungscharakter wird jedoch bei der Einbeziehungs-Satzung nicht festgelegt. 

 

Städtebaulich orientiert sich der neue Baukörper an der Umgebungsbebauung, die Ausrichtung des Firstes er-

folgt demnach parallel zu den Höhenschichtlinien, wie auch bei den benachbarten Gebäuden. 

 

Aufgrund der exponierten Lage am Ortseingang und der leichten Hangsituation wird eine maximale Traufhöhe 

festgesetzt, die Höhenlage des Erdgeschosses wird festgesetzt, die exakte Höhenlage wird im Rahmen einer 

Schnurgerüstabnahme von der Gemeinde vor Baubeginn überprüft. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich der 

künftige Baukörper sowohl in den baulichen wie auch den landschaftlichen Kontext einfügt. 

 

Strukturen wie Doppelhäuser oder Reihenhäuser würden in die Homogenität des Weilers eingreifen, daher wer-

den nur Einzelhäuser zugelassen. 

 

 

4. ERSCHLIESSUNG 

 

Das geplante Gebäude wird so situiert, dass die Zugänglichkeit des Garagenbereiches (im Haus integriert) von 

der tieferliegenden Hofzufahrt des Baudenkmals aus erfolgt, somit bleiben die Blickbeziehungen auf das Bau-

denkmal weitgehend ungestört und von Garagenbauten unbeeinträchtigt. Die Freilegung des Kellergeschosses 

muss unbedingt auf die Garagenzufahrt beschränkt bleiben, da sonst eine Dreigeschossigkeit entstehen würde, 

die der Proportionalität in unmittelbarer Nähe zum Baudenkmal zuwider läuft. 

 

 

Künftige Zufahrtssituation über privaten Feldweg 

  


